
r e c h t

F E B R U A R  2 0 1 018 F E B R U A R  2 0 1 0 19

W P  1 5  2 / 2 0 0 9

Obschon bei dieser 87. Sitzung nur 
neun formale und 36 informelle Do-
kumente (so genannte INF-Papiere) 

vorlagen, waren fünf Sitzungstage der WP 
15 ausgefüllt mit intensiven Diskussionen. 
Der Großteil der Zeit wurde dabei für drei 
Hauptthemen aufgewendet. 
Die ADR-Bescheinigung für die Fahrer ge-
mäß Abschnitt 8.2.2 ADR war Gegenstand 
eines Antrages des Vereinigten König-
reiches. Als Hintergrund galt die Tatsache, 
dass bei Kontrollen durch die Polizeibehör-
den immer wieder 
gefälschte Bescheini-
gungen entdeckt 
werden (siehe dazu 
Beitrag in der GG 
05/2009). Zudem 
werden klare Rege-
lungen gewünscht, die auch den Versen-
dern ermöglichen, die Ausweise vor dem 
Verladen zu prüfen. 
Dieser Antrag führte zur Einreichung von 
neun INF-Papieren aus diversen ADR-Staa-
ten! Dementsprechend dauerte die Diskus-
sion einen ganzen Tag. Dabei wurden alle 
Teilaspekte dieser Bescheinigung bespro-
chen. Provisorisch beschlossen wurde die 
Aufnahme eines Feldes für einen Identifi-

zierungscode der Behörde, die Anfor- 
derung für eine Fotografie des Fahrers  
sowie eine Übergangsbestimmung bis 
31.12.2013. Da diese Beschlüsse auf infor-
mellen Dokumenten basierten, welche 
nicht in die Tagungssprache übersetzt wer-
den, erfolgt die abschließende Diskussion 
bei der nächsten Tagung im Mai 2010 in 
Genf.
Zahlreiche Änderungen für die zum 1. Ja-
nuar 2009 eingeführten neuen Schrift-
lichen Weisungen nach Abschnitt 5.4.3 

ADR schlug der Eu-
ropäische Chemie-
verband Cefic vor. Es 
ging dabei um re-
daktionelle Verbes-
serungen. So wurde 
vorgeschlagen, dass 

technische Fachbegriffe zum besseren Ver-
ständnis der Fahrer geändert werden. Zu-
dem sollten die Markierungen für umwelt-
gefährdende Stoffe (Fisch + Baum) sowie 
für Stoffe mit erhöhten Temperaturen er-
klärt werden. Dass Cefic kritisiert wurde, 
diese Vorschläge nicht früher unterbreitet 
zu haben, überraschte nicht. Es wurde 
denn auch betont, dass man nun nochmals 
Änderungen vornehmen kann, man es 

aber dann damit belassen soll. Die interna-
tionalen Speditions- und Transportverbän-
de FIATA wie auch IRU sprachen sich gegen 
diese Änderungen aus. Am Ende wurden 
Detailvorschläge angenommen. Die konso-
lidierte neue Fassung der Schriftlichen Wei-
sungen wird demnächst auf der Internet-
seite von UN-ECE verfügbar sein. In der 
Hitze des Gefechtes ging die Frage der 
Übergangsbestimmungen verloren. Dieser 
letzte Punkt wird im Mai 2010 geregelt. 
Zum 1.1.2011 sollten somit die bestehen-
den vierseitigen Schriftlichen Weisungen 
ersetzt werden. 
Ein weiteres, noch viel aktuelleres Thema 
war Gegenstand eines weiteren von Cefic 
initiierten und von mehreren anderen 
 Industrieverbänden unterstützten Papieres: 
die neuen Tunnelbestimmungen. Die Über-
gangsfrist für deren Einführung lief Ende 
2009 ab. Für die Staaten besteht seit dem 
1. Januar 2010 die Pflicht, die anzuwen-
denden Tunnelbestimmungen (Tunnelklas-

Der Durchbruch fehlt
ADR-Bescheinigung, Schriftliche Weisungen und 

die neuen Tunnelbestimmungen erhitzten die 

Gemüter auf der Herbstagung der WP 15.

Beschlossen: ADR-
Fahrerbescheinigung 
mit Lichtbild vom 
Fahrer und ID-Code.

Zu den regelsetzenden Gremien des Gefahrguttransports gehört die WP (working party) 15. Diese 
Arbeitsgruppe unterhalb der Transport Division  der Wirtschaftskommission für Europa der 
Vereinten Nationen (english:  UN-ECE – United Nations Economic Commission for Europe ) 
beschäftigt sich mit der Fortentwicklung der Gefahrgutvorschriften für den Straßenverkehr.

Die WP 15 hat ihren Sitz in Genf, die Mitglieder treffen sich hier zweimal jährlich. Die Ergebnisse 
der Stizungen, sofern sie über formelle Dokumente besprochen und beschlossen sind, fließen in 
die ADR-Vorschriften des nächsten ungeraden Jahres. In den Jahren vor dem Vorschriftenwechsel 
wie jetzt zu 2011 sind die Sitzungen deutlich inhaltsreicher als in den anderen Jahren.  dsb
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tunnel als Aufreger: Die 
neuen Gefahrgutkatego-
rien sind nur für wenige 
tunnel bekannt. 
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sifizierungen) dem Sekretariat von UN-ECE 
zu melden. Bis Redaktionsschluss haben 
aber nur die Schweiz (alle 15 schon bisher 
reglementierte Tunnel), Deutschland (14 
Tunnel), Frankreich (Frejus-Tunnel), das 
Vereinigte Königreich (neun Tunnel), 
Schweden (drei Tunnel) und die Niederlan-
de (26 Tunnel) Informationen hinterlegt. 
Bei den Staaten, welche keine Informati-
onen hinterlegt haben, ist in vielen Fällen 
nicht bekannt, ob dort überhaupt Tunnel 
vorhanden sind. Bei einigen Staaten wie 
Italien und Frankreich stellt sich diese Fra-

ge hingegen mit Garantie nicht. Eine vor 
einigen Jahren von der Europäischen Kom-
mission durchgeführte Analyse ergab, dass 
in diesen beiden Staaten mehr als 100  
Tunnel von mehr als 300 Meter Länge exis-
tieren. 
Die Industrie forderte die Staaten auf, die-
se Informationen umgehend 
zu hinterlegen, da man große 
praktische Probleme be-
fürchtet. Andernfalls müsse 
die Industrie (wie auch Spe-
diteure und Transporteure) 
davon ausgehen, dass in be-
sagten Ländern entweder 
keine Tunnel vorhanden sind 
oder sie der Kategorie A zu-
geordnet sind. Italien wies 
darauf hin, dass es in ihrem Lande 5.000 
Straßenverkehrstunnel gäbe und die Kate-
gorisierung circa zehn Jahre in Anspruch 
nehmen würde.

Unter www.gefahrgut-online.de stehen 
jeweils die aktuellen tunnelkategorien

Grundsätzlich wurde die Absicht, einheit-
liche Tunnelbestimmungen einzuführen, 
von allen Seiten als gute Idee akzeptiert. 
Wenn man nun aber die praktische Umset-
zung betrachtet, müssen vor allem die In-
dustrie und ihre Transportdienstleister fest-
stellen, dass die Situation in keiner Weise 
verbessert wurde, so die Meinung auf der 
Tagung (siehe auch Gefahr/gut 09/2009, 
Seite 16). Beispiele dafür konnten genug 
angefügt werden:
• Die Schweiz hat für alle klassifizierten 15 
Tunnel die strengstmögliche Lösung, die 
Kategorie E, gewählt. Weder wurde eine 
gesamtheitliche Betrachtung angestellt, 
noch hat man mögliche flexible Modelle 
(unterschiedliche Tunnelkategorisierung je 

nach Tageszeit) in Betracht gezogen. Man 
beginnt nun erst mit der eigentlichen Ar-
beit. Die endgültige Kategorisierung dieser 
15 sowie weiterer Tunnel erfolgt in den 
nächsten Jahren
• Die von Frankfreich für den Frejus-Tun-
nel eingeführten Bestimmungen umfassen 
acht Seiten Text auf Französisch! Dass dies 
praktikabel ist, kann sich niemand vorstel-
len
• Italien hat bisher nichts getan
• Österreich führt seine operationellen 
Maßnahmen (Konvoi durch Tunnel) weiter 
wie in der Vergangenheit
Fazit: der Berg hat eine Maus geboren. 

Eine deutschsprachige Übersicht über die 
Regelungen durch den Frejustunnel sowie 
jeweils die aktuellen Tunnelkategorien ste-
hen gesammelt unter www.gefahrgut-on-
line.de in der Rubrik Fachinformationen.n

Die UN-ECE in Genf hat ihre ADR-Authority-
Webseite modifiziert, damit die bestehenden 
Tunnelbestimmungen leichter herausgelesen 
werden können: www.unece.org/trans/
danger/publi/adr/country-info_e.htm
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Wildwuchs 
eindämmen: die 
ADr-Fahrerbe-
scheinigungen 
werden 
einheitlich mit 
iD-code und 
Fahrerbild.
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